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EU-DSGVO

Kapitel 8 - Rechtsbehelfe, Haftung und Sanktionen

Artikel 81 - Aussetzung des Verfahrens

(1) Erhalt ein zustandiges Gericht in einem Mitgliedstaat Kenntnis von einem Verfahren zu
demselben Gegenstand in Bezug auf die Verarbeitung durch denselben Verantwortlichen oder
Auftragsverarbeiter, das vor einem Gericht in einem anderen Mitgliedstaat anhangig ist, so
nimmt es mit diesem Gericht Kontakt auf, um sich zu vergewissern, dass ein solches Verfahren
existiert.

(2) Ist ein Verfahren zu demselben Gegenstand in Bezug auf die Verarbeitung durch denselben
Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter vor einem Gericht in einem anderen Mitgliedstaat
anhangig, so kann jedes spater angerufene zustandige Gericht das bei ihm anhangige Verfahren
aussetzen.

(3) Sind diese Verfahren in erster Instanz anhangig, so kann sich jedes spater angerufene Gericht
auf Antrag einer Partei auch fir unzustandig erklaren, wenn das zuerst angerufene Gericht fur
die betreffenden Klagen zustandig ist und die Verbindung der Klagen nach seinem Recht zulassig
ist.

Passende Erwagungsgriinde

144 - Verwandte Verfahren

« Artikel 80 DSGVO 1T DSGVO-Gesamtliste Artikel 82 DSGVO -

Nutzungshinweis: Auf dieses vorliegende Schulungs- oder Beratungsdokument (ggf.) erlangt der
Mandant vertragsgemald ein nicht ausschliel8liches, dauerhaftes, unbeschranktes, unwiderrufliches
und nicht Ubertragbares Nutzungsrecht. Eine hieruber hinausgehende, nicht zuvor durch
datenschutz-maximum bewilligte Nutzung ist verboten und wird urheberrechtlich verfolgt.

https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/datenschutzgrundverordnung/kapitel08/artikel81?rev=1567269291 Gedruckt 05.12.2025 21:42


https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/erwaegungsgruende/erwgr144
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/datenschutzgrundverordnung/kapitel08/artikel80
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/datenschutzgrundverordnung/gesamt
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/datenschutzgrundverordnung/kapitel08/artikel82

	[EU-DSGVO]
	EU-DSGVO
	Kapitel 8 - Rechtsbehelfe, Haftung und Sanktionen
	Artikel 81 - Aussetzung des Verfahrens
	Passende Erwägungsgründe





